
Personalschulung und Belehrung 
 

nach EU-Lebensmittelhygieneverordnung und Infektionsschutzgesetz 

 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen zu Beginn des Arbeitsverhältnisses und danach regelmäßig 

(einmal im Jahr) unter Berücksichtigung ihrer Ausbildung und Kenntnisse in Fragen der Lebensmittel-
hygiene und des Infektionsschutzes arbeitsplatzbezogen geschult werden. 
 

 Mit ihrer Unterschrift bestätigen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie arbeitsplatzbezogen in 
Fragen der Lebensmittelhygiene geschult und über Tätigkeitsverbote und Meldepflichten nach dem In-
fektionsschutz belehrt wurden. 

 

Thema: 
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